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Markante Forderungen zum Thema Verbrechensbekämpfung waren bisher das Aushängeschild von CDU
und CSU. Doch spätestens seit dem raschen Ermittlungserfolg im Mordfall Mooshammer bemühen sich auch
Spitzenpolitiker der SPD um Schulterschluss. Bundesjustizministerin Zypries (SPD) hat einen
Gesetzesentwurf vorgelegt, der die rechtlichen Grenzen der DNA-Analyse im Strafverfahren stark ausweitet.
Mit Blick auf eventuell anstehende Neuwahlen hieße das: eine große Koalition in Sachen Innere Sicherheit
wäre bereits vorbereitet.

Laut geltendem Gesetz müssen Polizei und Staatsanwaltschaft für jede DNA-Analyse eine Genehmigung
vom Amtsgericht abwarten. Da sich dort die Aktenberge türmen, kann es oft Wochen oder Monate in
Anspruch nehmen, bis der zuständige Richter den Bescheid erteilt. Einer der Hauptkonfliktpunkte in der
politischen Diskussion dreht sich daher um diesen so genannten "Richtervorbehalt". Auf der einen Seite
stehen Politiker, wie der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Jerzy Montag. Er sieht in der Bedingung, dass
grundsätzlich ein Richter der Erstellung eines DNA-Identifizierungsmusters zustimmen muss, einen
"effektiven Grundrechtsschutz".(1) Unionspolitiker, wie der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag, Wolfgang Bosbach bezeichnen dies dagegen als eine "bürokratische Hürde", die für
eine "Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Straftaten" beseitigt werden muss.(2) Auch mehrere
Spitzenpolitiker der SPD reihen sich in die Koalition der Befürworter einer Ausweitung der DNA-Analyse
ein. So fordern Innenminister Otto Schily (SPD) und der innenpolitische Sprecher Dieter Wiefelpütz (SPD),
den "genetischen Fingerabdruck" mit dem klassischen Fingerabdruck gleichzusetzen. Die DNA-Analyse, so
Schily, solle zum "Normalfall werden." Ein genetischer Fingerabdruck solle immer dann genommen werden,
"wenn wir eine erkennungsdienstliche Behandlung vornehmen".(3) Im Klartext würde dies bedeuten, dass
die Polizei bei der Anordnung molekulargenetischer Untersuchungen alleine walten kann. Denn im
Unterschied zum "genetischen Fingerabdruck", der laut Urteil des Verfassungsgerichts von 2001 als Eingriff
in das "Recht auf informationelle Selbstbestimmung" zu sehen ist,(4) darf ein herkömmlicher Fingerabdruck,
ebenso wie Lichtbilder oder Urin- und Blutproben von der Staatsanwaltschaft oder ihren Ermittlungskräften
angeordnet werden.

Grundrechte im Kompromiss

In einem am 11. Mai von Brigitte Zypries (SPD) vorgestellten Gesetzentwurf wird der Richtervorbehalt nun
ebenfalls eingeschränkt – und zwar sowohl für die Untersuchung von Proben im laufenden
Ermittlungsverfahren, als auch für die Datenspeicherung.(5) Als unproblematisch erweist sich dies bei
anonymen Tatortspuren. Dazu zählt alles am Tatort aufgefundene genetische Material wie Haare, Speichel

https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/node/700
https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/monika-feuerlein


oder Blut, dem noch keine Personen zuzuordnen sind. Bisher muss auch hier ein Richter die Analyse
anordnen. Die Union bezeichnet diese Regelung, da "Persönlichkeitsrechte, deren Schutz die Einschaltung
eines Richters erforderlich machen würden, nicht betroffen" seien, als "sachwidrig".(6) Dieser Position haben
sich inzwischen auch Politiker von SPD und Grünen angeschlossen. Und selbst der
Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar räumte ein, dass "eine richterliche Prüfung in den Fällen wenig
sinnvoll scheint, in denen der Richter die Spurenleger gar nicht kennt".(7) Problematisch ist der Vorschlag,
auf eine richterliche Anordnung zu verzichten, "wenn jemand freiwillig eine DNS-Probe abgibt".(8) Damit
würde eine Praxis, die bisher bereits in einer rechtlichen Grauzone stattfindet, nachträglich legitimiert. Bisher
besteht hinsichtlich des Umgangs mit "freiwillig" abgegebenen Speichelproben nämlich eine Lücke im
Gesetz, auf die vom Bundesdatenschützer mehrmals hingewiesen worden ist.(9) Sie führte dazu, dass die
Ermittlungsbehörden in den meisten Bundesländern längst auf eine richterliche Anordnung verzichten - es sei
denn, eine DNA-Analyse wird gegen den Willen des Betroffenen durchgesetzt. Acht Bundesländer haben
sich bislang offiziell für eine solche von den Landeskriminalämtern und dem BKA erarbeitete
"Freiwilligkeitslösung" entschieden. Datenschützer haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die
"Freiwilligkeit" einer Teilnahme an Ermittlungsverfahren höchst fragwürdig ist, da "erheblicher sozialer
Druck" auf den Betreffenden lastet, "eine Speichelprobe abzugeben, um weitere Besuche der Polizei vor den
Augen der Nachbarschaft, Ermittlungen beim Arbeitgeber etc." zu vermeiden.(10) Eine Ablehnung kann
außerdem schnell dazu führen, dass sich eine Person erst recht "verdächtig" macht – sie wird dann zum
Beschuldigten. In "Eilfällen", also wenn die Gefahr eines Beweisverlusts besteht, kann dann ohnehin gegen
den Willen des Beschuldigten und ohne richterliche Anordnung eine Entnahme von Körperzellen erzwungen
werden.

Das Bild vom Gewohnheitsverbrecher

Weitgehend einig sind sich Union und SPD auch, dass die Möglichkeiten für eine Speicherung von DNA-
Profilen erweitert werden sollten. Bereits nach dem bestehenden Gesetz darf der genetische Fingerabdruck
von Beschuldigten nicht nur im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens entnommen und gespeichert
werden. Erlaubt ist auch eine Erfassung des DNA-Profils für eine potentielle zukünftige Strafverfolgung.
Voraussetzung dafür ist erstens, dass es sich um Sexualstraftaten oder um »Straftaten von erheblicher
Bedeutung« handelt. Darunter fallen laut DNA-Identitätsfeststellungsgesetz so unterschiedliche Straftaten
wie die "Bildung terroristischer Vereinigungen", sexueller Missbrauch, Freiheitsberaubung,
Wohnungseinbruchdiebstahl, Vollrausch oder Mord. Zweitens müssen Anhaltspunkte dafür vorliegen, die
nach Einschätzung eines Richters dafür sprechen, dass der Beschuldigte in Zukunft erneut in erheblichem
Maße straffällig werden wird.(11) Mit diesem Prinzip der Negativprognose wird nach Ansicht von Kritikern
das Prinzip der Unschuldsvermutung durch das Bild des Gewohnheitsverbrechers demontiert. "Offensichtlich
ist nämlich nicht mehr die Schuld des mutmaßlichen Straftäters maßgeblich für die Auswahl strafrechtlicher
Maßnahmen, sondern dessen vermeintliche Gefährlichkeit.".(12) In den Vorschlägen der Justizministerin
wird dieses Denken fortgesetzt. Sie will künftig "Täter, die mit vielen kleineren Taten anfangen" gespeichert
wissen, denn es sei erwiesen, "dass manche von ihnen später schwere Delikte begehen".(13) Einzige
Bedingung für eine Speicherung der Profile solcher Wiederholungstäter sei, dass ihre Delikte "in der
Gesamtschau" dem Unrechtsgehalt einer Straftat von erheblicher Bedeutung gleichzustellen sind".(14) Im
Klartext heißt das: wenn ein Verdächtiger wiederholt den Lack von Kraftfahrzeugen mit einem
Schraubenzieher zerkratzt haben soll, darf sein DNA-Profil gespeichert werden, wenn zu erwarten ist, dass er
auch künftig den Lack von PKWs zerkratzen wird. Auch hier soll keine richterliche Anordnung notwendig
sein, wenn die betreffende Person in die Speicherung ihrer Daten einwilligt.

Ein verfassungswidriges Gesetz?

Die Änderungsvorschläge des Justizministerium sind weit reichend: Nach Einschätzung von Bernd
Carstensen, Pressesprecher des Bundes deutscher Kriminalbeamten, würde die Erhebung und Speicherung
von DNA-Profilen damit erkennungsdienstlichen Maßnahmen de facto gleichgestellt. Denn auch
Fingerabdrücke und Lichtbilder dürften nur aufgrund einer allgemeinen Prognose, dass ein Täter



Wiederholungstäter ist, genommen werden. Die zweite zentrale Forderung von CDU und CSU nach der
Einschränkung des Richtervorbehalts (Gleichsetzung von genetischem und herkömmlichem Fingerabdruck)
wäre damit erfüllt.(15) Angesichts der unklaren politischen Situation mag selbst im Justizministerium keiner
über das Schicksal des Gesetzentwurfes spekulieren. Falls im September Neuwahlen stattfinden, kann mit
einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs in dieser Legislaturperiode nicht mehr gerechnet werden.
Angesichts der Nähe der Positionen, darf aber gleichzeitig bezweifelt werden, dass ein etwaiger
Regierungswechsel für die Ausgestaltung der DNA-Analyse überhaupt erheblich ist. Fraglich ist allerdings,
ob eine Ausweitung der Speicherung von DNA-Profilen – wie SPD und Union sie wünschen -
verfassungsgemäß wäre. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in mehreren Grundsatzurteilen
festgestellt, dass die Erfassung des "genetischen Fingerabdrucks" einen Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung darstellt, der nur mit einem "Gemeinwohlbelang von hohem Rang"
begründet werden kann.(16) Durch die derzeitige Beschränkung des Eingriffs auf "Straftaten von erheblicher
Bedeutung" und durch den Richtervorbehalt, so hieß es in dem damaligen Urteil, sei diese Bedingung mit
dem bestehenden Gesetz erfüllt. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Verfassungsrichter rechtzeitig die Bremse
ziehen.
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